
  
 
Checkliste Vereine 
Übersicht zu den wesentlichen Deckungsinhalten, Ersatzleistungen und den Regelungen zur Selbstbeteiligung der 

Haftpflichtversicherung von Vereinen (nach RBE Verein) 

 

Ohne zusätzliche Berechnung:   

Gegen zusätzliche Berechnung:   
1) Schäden an der Biodiversität = Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen 

 RBE 
Verein 

Versichertes Risiko  
− gewöhnliche satzungsgemäße oder sonst sich aus dem Vereinszweck ergebende Veranstaltungen  
− bei Reit- und Fahrvereinen auch die Durchführung von Reit- und Fahrveranstaltungen, Rennen, Turnieren, Wettreiten, 

Schlepp- und Schnitzeljagden und die dazu erforderlichen Übungen 
 

− bei Gebirgs- und Verschönerungsvereinen u. ä. auch die Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen und dgl..  
  

Mitversicherte Personen  
− Mitglieder des Vereinsvorstandes und von ihnen beauftragte Vereinsmitglieder  
− sämtliche übrigen Vereinsmitglieder aus der Betätigung im Interesse und für Zwecke des versicherten Vereins  
− sämtliche übrigen Angestellten und Arbeiter  
− vorgenannte Personen auch nach ihrem Ausscheiden aus ihrer früheren Tätigkeit für den Verein  

  

Mitversicherte Risiken  
  

Nebenrisiken  
  

Haus- und Grundstückshaftpflicht  
− für Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten, die ausschließlich den Vereinszwecken dienen  

  

Versicherungsnehmer als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten  
− bis zu einer veranschlagten Bausumme von 500.000 EUR je Bauvorhaben  

  

Besitz, Halten und Gebrauch von eigenen und fremden nicht selbstfahrenden Maschinen  
  

Beauftragung von Subunternehmern  
  

Tierhüter  
  

Besitz und Unterhaltung einer Vereinsgaststätte mit Bewirtschaftung in eigener Regie  
  

Vorsorgeversicherung im Rahmen der Versicherungssummen, Vermögensschäden bis 100.000 EUR  
  

Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht als Mieter, Entleiher, Pächter, Leasingnehmer  
  

Abhandenkommen fremder Schlüssel / Codekarten  
− Ersatzleistung bis 15.000 EUR  

  

Mietsachschäden  
− bei Geschäftsreisen  
− an Gebäuden und / oder Räumen, Ersatzleistung bis 150.000 EUR  
Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 100 EUR, maximal 2.500 EUR  

  

Be- und Entladeschäden  
Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 100 EUR, maximal 2.500 EUR  

  

Leitungsschäden  
Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 100 EUR, maximal 2.500 EUR  

  

Auslandsschäden (Versicherungsfälle oder Ansprüche im Ausland)  
  

Strahlenschäden  
  

Abwasserschäden  
  

Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen  
  

Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften  
  

Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen  
Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 100 EUR, maximal 2.500 EUR  

  

Kraftfahrzeuge (nicht versicherungspflichtig)  
− nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kfz  
− Kfz mit nicht mehr als 6 km/h  
− selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h  
− Kraftfahrzeuganhänger  

  

Internetnutzung  
− Ersatzleistung für Sach- und Vermögensschäden bis 300.000 EUR  
− aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten bis 100.000 EUR  
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Checkliste Vereine (nach RBE Verein) 

93-412-0108 

 

Ohne zusätzliche Berechnung:   

Gegen zusätzliche Berechnung:   
1) Schäden an der Biodiversität = Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen 

 RBE 
Verein 

  

Umwelt-Basisversicherung  
  

Umwelthaftpflicht-Basisversicherung / Umweltschadens-Basisversicherung  
− Umweltschaden-Regressrisiko  
− Tankanlage für Heizöl zum Eigenverbrauch  
− Kleingebinde, Einzelbehältnis bis 250 l/kg, Gesamtfassungsvermögen bis 2.000 l/kg  
− Fett- und Stärkeabscheider  
− Betriebsmittel in Kfz / Maschinen  
− Abfallcontainer für eigene Zwecke (nur unkontaminierte Abfälle aus dem versicherten Betrieb)  
− Gastanks unter 3 t  

  

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls, Ersatzleistung bis 500.000 EUR  
(Selbstbeteiligung: 10%, mindestens 1.000 EUR, maximal 5.000 EUR)  

  

Zusätzlich mitversichert in der Umweltschadens-Basisversicherung 
(Selbstbeteiligung: 10%, mindestens 1.000 EUR, maximal 5.000 EUR)  

− Ausgleichssanierung, Ersatzleistung bis 500.000 EUR  
− Schäden an der Biodiversität1) auf fremden Grundstücken, an fremden Gewässern (außer Grundwasser) und an fremden 

Böden 
 

− Schäden am Grundwasser, an der Biodiversität1) auf eigenem Grundstück, an eigenen Gewässern und am eigenen 
Boden (nur bei Gefahr für die menschliche Gesundheit), Ersatzleistung bis 250.000 EUR 

 

− Schäden am eigenen Boden wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz (Bodenkasko), 
Ersatzleistung bis 250.000 EUR 
(Selbstbeteiligung: 10%, mindestens 2.000 EUR, maximal 10.000 EUR) 

 

  

 


